
eyserliEes Privilegium.
,K Leopold/vonGottesGnadenEmöhlter Römi¬

scher Kcyser / zu allen Zeiten Mehrer deß Reichs/inGerma¬
nien/zu Hungarn/Böhaim/Valmnien/Lronien und 8cls-
vonien/rc . König/ Ertz-Hertzog zu Oesterreich / Hertzog zu
Burgund/Stcyer/Kärnten/ § rain und Wirtcmberg/Graff
zu Tyrol/rc . Bekennen öffentlich mit diesem Briest / und

thunKundallermänniglich; daß Uns Leopold Voigt / Unserer Wiennerischeu
UniverliMc bestellten Buchdrucker in Unterthänigkeit zuvernehmen gegeben/
ivelchcrmassener von dem/durchP.Lornelium ttararccher 8oc. M8U Priestern
ibeschribenen/ mit seinen Voigtens eignen schwären Kosten auffgelegten/und von
Uns bereits den ein und zweintzigsten ^ pnl , ^ nno sechzehen hundert acht und
sibenhig / auffzehen Jahr lang kriviicgirten Werck/ unterm rirul ( derLieche««
Geschichtenauß der gantzen Welt zusammm gezogen / insonderheit dieklinische
Lander / )apon , ( lbina , larcaria , Xlogor und öiüiagar , Lcc. und darin be¬
griffnen kurtzen Beschreibung jedes Lands Art und Gelegenheit/ der Einländer
Lebens-Sitten / Staats -Wesen und Satzungen / Setten / Geist - und Weltli-
chenGepräng/rc .) denerstenlomum mit darzu gehörigcnKupffcr-Bildern eLrt/
und ans Tagliecht gemacht : und nunmehr den darzu gehörigen zweyten 1o-
mum nicht allein würcklich im Druck habe / sondern auch die darauff folgende
-wem andere lomMgleichergestalt/ und also das völligeWerck mitehisten zu¬
sammen in vier lomis herfürzubringenwillens ftye : mit unterthänigster Bitte/
wirwoltenzumehrer seiner Sicherheit/ und damit angeregtes Werck jhme zu
Schaden von jemanden andern nicht nachgedrucktwerde/gnädigst geruhen/ jh-
me Unser vorher crthciltes Kayserliche Privilegium noch auffandere stbcn Jahr
weiter hinaußzuerweitern/undzuerstrecken . Wann Wir dan solche gaiH billige
Bitte / und den sowol bey dem ersten lomo angewendten : als auch den zu völli¬
gen Außmachung deß Wercks bey den noch folgendendreycnlomis erforderen-
den Fleiß / Arbeit und schwären Verlags -Kostengnädiglich angesehen/und be¬
trachtet : Als haben Wir demselben solch-weitere Gnad willigstgethan/ und
dieFreyheit gegeben : Thun das auch hiemit in Krafft dieses Brieffs / also
und dergestalt/ daß er Leopold Voigt mitEingangö gedachtemLirchen-Ge«
schrchtens»B«ch / wie angefangen / fortfahren / mit den noch darzu gehörigen
dreyen lomis das gantze Werck volführcn : in offnen Druck aufflegen / und
uachdcmeer davon die gewöhnliche vier Lxemplaria zu Unserer Reichö - Hof-
Lantzleywirdeingeliferthaben / und darüber ordentlich bescheintseyn / solches
außgehen / hin-und wider außgebcn / feilhaben / und vcrkauffen lassen möge/
auch jhme solches Niemand ohne sein / und seiner Erben LoniLas und Wissen
innerhalb zwölffIahren ( doch die in Unseremersten krivilegio noch nitverflosse¬
ne fünff Jahr daruntermit eingerechnet) weder im H . RömischenReich / noch
Unseren Erb-Königreich / Fürstcnthum und Landen / weder gantz oder zertheilt
mit dem ersten / zweyten / dritten oder vierdtenlomo , in koliooder andernkor-
mn , weder mit : noch ohne Bildern Nachdrucken / und verkauffen lassen solle.

Und



Und gebieten darauffallenund jeden Unseren und deß H. Reichs/ auch Un¬
sererErb -Königreich / Fürstenthum und Landen Unterthanen und Getreuen/in¬
sonderheit aber allen Buchdruckern / Bnchführern/undBuch-Verkauffern/ bey
VcrmeydungzehenMarcklettiges Golds/ die ein jeder / so offt er freventlich
hier-widerthäte / Uns halb in Unftr-und deßReichs-Kammer / und den andern
halben Theil vil-gemeldtem Leopold Voigt / oder seinen Erben un-nachläßlich
zubezahlen verfallen seyn solle / hiemit ernstlich befehlend : und wollen/daß jhr/
noch einig auß Euch selbst/ oder jemand von Eucrt-wegen mehr-anqeregtesBuch
innerhalb derobbcstimmten zwölffZahren ( die noch nit verflossne fünff Iahr
mit drunter begriffen) ob.verständnerMassen nit nachdrucket / noch also nach¬
gedruckt öillmliiret / feilhabet/ umtraget oder verkauftet / noch auch anderen
zuthun gestattet / in kein Weiß / alles bey Vermcydung Unser Keyserlichen Un-
gnad vor-bemehlter Pöen und Verliehrung desselben euers Drucks / den vil-ge-
dachter Voigt / oder seine Erben / auch deren Befelchshabcr mit Hülffund Zu¬
thun eines jeden Orths Obrigkeit / wo ste dergleichen bey eüren jeden finden
werden / alsogleich auß eignen Gewalt ohne Verhinderung mäniglichs zu sich
nehmen / und darmit nach jhrm Gefallen handle» und thuen mögen. Mit
Urkund diß Brieffs bestgelt mit Unserm Keyserl . auff-gedruckten8ecrccInstgl.
Der geben ist in Unser Statt Wienn / den dreyund zweintzigsten^ rcij , /en-
vo ftchzehcnhundcrt dreyund achtzig / UnsererReiche / deß Römischen im fünff
undzweintzigsten / deß Hungarischen im acht und Milchigsten/ und deß Bö-
heimischen im stben und zweintzigsten.
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